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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 89/02/0046 E 28. Juni 1989 RS 1

Stammrechtssatz

Der Tatvorwurf, die Lenkerauskunft "nicht" erteilt zu haben, umfasst auch jenen, dies innerhalb der zweiwöchigen Frist

ab Zustellung unterlassen zu haben. Eine dahingehende Abänderung durch die Berufungsbehörde ist auch unter dem

Blickwinkel des § 31 VStG zulässig.
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